
zur Laibacher Z e i t u n g .
^ 90. Dinstag den 6. Uuli 1841.

«Andermal Verlautbarungen.
Z, 911. (2) Nr. 15998.

V e r l a u t b a r u n g .

Zur Sicherstcllung des Brennholzbedarfes
für das GuberniuM/ dann einige andere Behör-
den, Aemter und öffentliche Anstalten in Laibach,

für den kommenden Winter 18"/42, wird am 14.
k. M . Ju l i d. I . , Vormittags um 10 Uhr bei
dem k. k. Gubernium hier eine Minuendo-Vcr-
steigerung, verbunden mit einer Offerten-Ver-
handlung, Stat t finden, und deßhalb Nach-
stehendes bekannt gemacht: — 1) Der Bedarf
besteht:

Klafter

har- wei-
tem chem

Brennholz.

1 sördüö k. k. Landes-Präsidium 45 —
2 für das k. k. Gudernium, Zahlamt und Taxamt 192 2
3 für die k. k. Kammerprocuratur 40 —
4 für das k. k. Stadt- und Landrecht . ; 72 2
5 für die k. k. Saatsbuchhaltung . . ' . . . 94 1
6 für die Ständisch-Verordnete Stelle . . . . . . » » 38 —
7 für das k. k. Lyceum 110 1
6 Medicinisch-chyrurgische ?lnstal: sammt Klinik und Civ i l -Sp i ta l . . - . 210 —
8 Irrenhaus 60 —

10 Gebärhaus 60 —
11 Siechenhaus 30 —
12 Inquisitwnshaus 121 —
13 Strafhaus . . . . . . . 233 —
14 Katastral-Schatzungs-Inspectoral- 14 —
15 Vermeffungs-Kanzlei 20j —

Zusammen in . . l339! 6

2) Die Holzliefcrung wird branchenweise,
nämlich für jede Behörde, für jedes Amt oder
jede öffentliche Anstalt einöln, so wie auch für
mchrere Aemter, welche sich in einem und dem-
selben Gebäude befinden, Platz greifen; nicht
minder werden Anbote zur Lieferung des oben
ausgewiesenen gesammten Brennholzbcdarfes
angenommen, und bei sonst annehmbar befun-
denen Verhältnissen vorzugsweise berücksichtiget

werden. — 3) Das zu liefernde Holz muß
trocken, von durchaus guter Qualität seyn,
klaftcrweise aufgescheitcrt übergeben werden,
und eine Schciterlängc von 22 bis 24 Zoll ha-
ben. — 4) Das Holz muß jeder Branche zu-
geliefert, am Uedernahmsorte abgeladen, und
aufKosten des Lieferanten klafterweise, jede Klaf-
ter mit einem Kreuzstoße versehen, genau aufge-
schichtet werden, ohne daß der Lieferant für Fuhr-
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lohn, Mauth oder Maßerei noch sonstige Ausla-
gen etwas anzusprechen berechtiget wäre. — 5)
Sollte es sich in der Folge ergeben, daß eine
odcr die andere Branche eine größere oder ge-
ringere Quantität Holzes, als die im H. 1 an-
gegebene benöthigen würde, so ist es im erstern
Falle Pflicht des Lieferanten, den größern Be-
darf gleichfalls um den Erstehungspreis beizu-
stellen, im zweiten Falle aber hätte er für den
geringern Bedarf keine Entschädigung anzu-
sprechen. — Uebrigens sind die oben genannten
Behörden, Aemter und öffentlichen Anstalten nur
dann verbunden^ das erforderliche Brennholz
von denLiefcrungserstehern abzunehmen, wenn
sie die Klafter um 4 st. oder unter 4 st C. M .
abzustellen sich herbeilassen, widrigens cs den
Dicasterien frei steht, sich das Brennholz an-
derswo mittels Handcinkauf beiznschaffen. —
f!) Der Ersteher wird die Lieferung in acht
Tagen n,ach dem abgeschlossenen Contracte zu
beginnen und dergestalt fortzusetzen haben, daß
bis Ende August d. I . wenigstens ein Drittheil
des im Z. 1 angeführten Bedarfes abgeliefert
seyn wi rd ; die weitcrn Lieferungen aber sind in
der Art zu bewerkstelligen, daß keine Behörde
emen Mangel am denöthigtcn Brennholze aus-
gesetzt bleibt, und es ist diese Verpflichtung
un» so gewisser zu erfüllen, als im Widrigen das
Aerar, im Falle einer Verspätung des Lieferan-
ten, oder wenn nicht qualitätmäßiges Holz ge-
liefert werden sollte, berechtiget ist, den Holz-
dedarf auf Kosten des Lieferanten um wclch im-
mer einen Preis anzukaufen, und den ausge-
legten, den Erstehungspreis übersteigenden
Mehrbetrag von der Caution oder dem sonstigen
Vermögen des Ersteheröhereinzubringen. — Zu
diesem Ende wird -— 7) der Erstcher beim
Abschlnsi des Lieferungsvertrages seine einge-
gangene Verbindlichkeit sicher zu stellen haben,
und zwar entweder durch Verpfandung seiner
eigenthümlichen Realität, oder durch Namhaft-
machung eines annehmbaren Bürgen, oder
durch Hinterlegung eines, dem zehnten Theile
der Erstehungssumme gleich kommenden Betra-
ges, oder endlich durch sogleiche Ablieferung
einer angemessenen Quantität Holzes und Ein-
lassung des dafür entfallenden Vergütungs-
Betrages bis zur gänzlichen Contractserfüllung.
«— 8) Für jedes, an eine der obgenannten Aem-
ter oder Anstalten gehörig beigestellte Brenn-
holz-Quantum wird dem Lieferanten gegen Bei-
bringung der legalen Uebernahms-Receplssen
dle soglciche bare Bezahlung auch ohne vorher-
gegangene buchhalterische Liquidirung aus den

betreffenden Cassen und Fonden zugesichert. Je-
der Lieferungsunternehmer ist — 9) verbunden,
vor der Licitation ein Vadium von 50 st. C. M .
zu erlegen, welches ihm in dem Falle, daß die
Lieferung von demselben nicht erstanden werden
sollte, gleich nach der Licitation wieder zurück-
gestellt, dem Ersteher aber, so fern derselbe
die im Z ? bedungene Caution nicht anderswie
vollständig erlegen sollte, in diese eingerechnet
werden wird. — 40) Es werden indessen auch
vorläufige schriftliche Lieferungs-Offerte ange-
nommen. Jedes solche Offert muß versiegelt
seyn, am Tage vor der Licitation, längstens
biä 2 Uhr Nachmittags bei dem k. k. Gubcrnial-
Einreichungs-Protocolle übergeben werden, und
mit dem Legschein des k. k. Landes-Haupt-
Taxamtes über das dort erlegte Vadium pr.
60 si. C. M . belegt seyn. — Das Offert muß
nebst Angabe des Namens und Wohnortes des
Offerenten und der Erklärung, daß ihm ob-
stehende Lieferungsbedingnisse bekannt sind, die
bestimmte Holzquantität, welche, so wie auch
die Branche, für welche geliefert werden wi l l ,
enthalten; auch muß der geforderte Vergü-
tungöprciä pr. Klafter genau und mit Worten
ausgedrückt werden und jedes Offert von Außen
mit folgender Aufschrift versehen seyn: „Offert
des N. N. wegen Lieferung des Brennholzes
für die k. k. Behörden in Laibach für die Win-
terpcriode 18" / . , . . Laibach am 19. Juni 1641.

Thomas P a u k e r ^
k. k. Gubernial-Secretär.

Z . 9 ' 2 . (2) 2ä N r . ' " O " / ^ , ,
N a c h r i c h t

vom k. k. mahrijch. schles. Landesgubernium.
Bei dem k. k, mähr. schles. Prov. Zahl-

amte in Brunn ist qcgenwcnlig die dritte
Cassaoffizierbsielle erledigt. — Zur Wieder-
besel ig derselben wlrd der Eoncu's mit dem
Belsatze ausgeschrieben/ daß dle Bewerber um
diese, mit einem Gehalte jah»l,cher 600 fi.
E. M . , oder im Falle der Gradualuorrückung
eventuell, für dle letzte mit einem Iahrsge»
halte von 5c>0 st. E. M . verbundene Came-
ral-Zal)laml6offizierestelle, die sich über die
gesetzlich erforderlichen Kcnntlnsse im Reck»
Mlngs- und Cassageschafte, dann über »hre
guie Moralität auszuweisen vermögen, eme
Caution von loot) st. <5. M . zu lclsten im
Stande sind, ihre wohl instrmrten Gesuche
bis Z l . August d. I . bei dem k. k. mähr.
schlcs. ?andesgubermum einzureichen, und
darin auch ihr Lebensalter nachzuweisen, zu-
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Hmch aber auch die Erklärung mit abzugeben
haben, ob und in welchem Grade sie etwa
mit einem der beim Brünner Eameral-Zahl«
amte bestehenden Beamten verwandt oder ver-
schwägert sind. — Biünn am i l . I u m i 8 ^ l .

M a r t l n R u d o l f P l e h a n ,
k k. m. s. Guk. «?cclttar.

Z . g l5 . ( , ) i»ci N r . " 5 < ^
N a c h r i c h t ^ ' "

vom k. k. wahr. schles. Landesgubernium.
D a bei dem Blünner Prov. St ra f !

hause dle Stelle eines Physicus, mlt welcher
ein Gehalt von jäh»lichen Zoo fi. C. M . uer,
bunden ist/ erledigt wurde, so werden d,tje«
nigen Aerzte, welche diesen Dienstposten zu
erlangen wünschen, aufgefordert, »hre Gesu-
che, belegt mit dem Diplome über das ärzt^
llche Doctoral, mit dem Taufscheine, und mit
glaubwürdigen Zeugnissen über ,hre bisher
geleisteten Dienste, sich erworbene Verdienste
und chre sonstige wissenschaftliche Ausbildung,
über ihre Mora l i tä t , dann über d«e Kennt'
mß der böhmischen Sprache, durch lhre vor-
aesetzce Behörde bis Ende Ju l i d. I . dei dem
Brünner Magistrate, welcher den dießfalligen
Beseyungsvorschlag zu erstatten hat, emzu-
bringm. — Brünn am i , . I u n t i g ^ i .

M a r t i n R u d o l f P l e b a n ,
k. k. m. s. Gub. Stcretar.

3 . 9 ' ä . (2) Nr. ' " " / „ . ,
E d i c t .

Da bei diesem r. k. Stadt, und ?and<
rechte die Vtelle des Secretars, mlt dem jähr«
llchen Gehalte von loQQ fi. E. M . , in Erle^
dlgung gekommen ist, so haben die Compe-
tenten lhre gehörig belegten Gesuche, und
zwar die bereitS bei e»ner öffentlichen Behörde
dienenden Indlvlduen dU'ch ihren Amtboor«
stand binnen 4 Wochen, vom Tage der ersten
Einschaltung in die Klagenfurter Zeitung, zu
überreichen und dann zugleich anzugeben, ob
und in wie ferne dieselben m,t einem Beamten
dieses k. k. Stadt ' und Landrcchts verwandt
oder verschwägert seyen. ^ Klagenfurt am

Klavt. llnv lanvrechtliche ^erlautbarmliIen.
Z. 901. (3) Nr. ' 5 ^ ^

E d i c t .
Von dem k. k. S tadt - und Landrechte in

Krain wird bekannt gemacht: Es sty von dic-
scm Gerichte auf Ansuchen der Anna Gollmaycr
wldcv ?lm,a Spoin in dic öffentlichc Versteige-

rung des, der Erequirten gehörigen, auf 5311 fi.
5 kr. geschätzten, i)ier in der Stadt »uk Const.
Nr. 197 liegenden Padidenk-Hauses gewilliget,
und hiezu drei Termine, und zwar auf den 19.
Apri l , 7. Juni und 26 Ju l i 1841, jedesmal um
10 Uhr Vormittags vor diesem k. k. Stadt-
und Landrechte mit dem Beisatze bestimmfwor-
den, daß, wenn dieses Haus weder beider ersten
noch zweiten Feilbietungstagsatzung um dcn
Schätzungsbctrag oder darüber an Mann ge-
bracht werden könnte, selbes bei der dritten
auch unter dem Schätzungsbetrage hintangege-
ben werden würde. Wo übrigens den Kauflu-
stigen frei steht, die oießsälligen Licitationsde-
dingnisse wie auch die Schätzung in der dieß«
landrechtlichen Registratur zu den gewöhnlichen
Amtsstunden, oder bei dem Vertreter der Execu-
tionsführcrinn, I>i'. Max Wurzbach, einzusehen
und Abschriften davon zu verlangen.

Laibach den 6. Februar 1841.
A n m e r k u n g . Auch bei der am ?. Juni t841

abgehaltenen zweiten Feilbietungstagsaz-
zung ist kein Kauflustiger erschienen.

Laibach den 12. Juni 1841.

Z. 902. (3) Nr. 4718
Von dem k. k. Stadt- und Landrechte in

Kram wird bekannt gemacht: Es sey über An-
suchen des l > . Kleindienst, als Curator der ab-
wesenden Gabriele Te l l , als erklärten Erbinn,
zur Erforschung der Schuldenlast nach der am
2 1 . Ma i d. I . verstorbenen Stadtcassieröwitwe
Anna Iamnigg, die Tagsatzung aus den 26,
Ju l i 1841 Vormittags um 9 Uhr vor diesem
k. k. Stadt- und Landrechte bestimmt worden.
bei welcher alle Jene, welche an diesen Verlaß
aus was immer für einem Rechtsgrundc An-
spruch zu stellen vermeinen, solchen so gewiß
anmelden und rcchtsgeltend darthun sollen,
widrigens sie die Folgen des §. 814 b. G, B>,
sich selbst zuzuschreiben haben werden.

Laibach den 19. Juni 1841.

Ncmtliche Verlautbarungen.
Z. 925. («)

L i c i t a t» 0 n s ' A n k ü n d i g u n g.
Zur lVicherstellung der Matc'lal-kicfc»

rung und Stcmmctz: Arbeiten be» Reparalu?
ren und Bauführungen an dcn Militargcbau-
den zu Lalbach, nnt Ausnahme jener des Ver>
psscgs'Magazins, auf d,e Dauer der zwei
M i l i t a r i s e ,842 und ,8^5/ wird am 9. Au^
gust i 6 ä i um 9 Uhr Vormittags lm Amls-
Lvcalc des k. k. Mi l i tär» Commando am aüm
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Markt Haus Nr . 2 l eine Licitation Sta t t
finden. Hlezu werden die Unternehmungslu»
silgen Mlt dem Belsatze eingeladen, daß vor
der Licltation das d,c Zulassung hlezu bedin«
gende Vadlum, und zwar: Betreff der Kalk ' /
Sand», Stein», und Ziegel - Lieferung mit i5st.,
dann der Steinmetz ^ Arbeiten mit 6 f l . C. M .
zu erlegen seyn wird. Der Ersteher hat das
Vadlum zur vollen Caution, wclcke in dem
doppelten Betrage des Vadiums besteht, zu
ergänzen. D»e übrigen Llcitations^ und Con-
tractsbedmgutigcn können täglich wahrend den
gewöhnlichen Amtsstunden bei der k. k. Ka-
scln - Verwaltung am Schulplatze Haus Nr ,
2()5 eingesehen werden. — Von der k. k.
Hlasevn. Verwaltung zu Laibach am l . Ju l i

3.917. (^ Nr. " 'V.H
C o n c u r s - A u s s c h r e i b u n g .

I m Beuche der k. k. Eameralgcfällen-
Berwaltung für Stepermark und I l lyr ien ist
eine Kanzllsten, Stelle m,t dem Iahresge-
halte von 25» st. in Erledigung gekommen.
— Diejenigen, welche sich um diesen Dienst«
posten bewerben wollen, haben ihre eigenhan»
dig geschriebenen Gesuche, worm sie sich über
dle bisher erworbenen Kenntnisse, über die
Dienstzeit und emen untadelhaften Lebens-
wandel legal auszuweisen haben, im Wege
ibrer unmittelbaren Vorgesetzten bis letzten
I u U »64» an d>e k. k. Eameral-Bezirks-Ver-
waltung »n Laibach zu leiten. Auch haben
d:e Bewerber anzugeben, ob urd in welchem
Grade sie mir emem lm Bereiche der steprlsch-
«Uprischen Eameralgefällen^Verwaltung dienen,
den Beamten verwandt oder verschwägert sind.
— Gratz am 19. Juni 1841.

2- 9 l5 - (2) N r . " " / ^
C o n c u r s , A u s s c h r e i b u n g .

An den Verzchrungssseuer - Linien der
Provinzial-Hauptstadt Giätz ist eine Ein»
nehmersstcllc IV . Classe mit dreihundert Gul«
den Gehalt, freier Wohnung, und der Ver-
pftlchtung zur Leistung einer Caution im Ge-
haltsbetrage in Conventions »Münze erledigt.
— D«e Bewerber um dlesen Dlenstpcsten ha-
ben sich über die erforderlichen Gefällskennt»
niste, über die mit gutem Erfolge zurückge-
legte Prüfung im sassa- und Rechnungswe»
sen, und über eine tadellose Moralität aus-
zuweisen, und ihre Gesuche, worin zugleich
anzugeben »st, ob und in welchem Grade sie
mlt einem Gefällsbeamten in Steyermark oder

I l lyr ien verwandt oder verschwägert sind,
längstens bis ) i . I l l l l d. I . im voischrift»
mäßigen Wege an dle k k. Camera! > Bezirks-
Verwaltung m Gratz zu leiten. — Gratz am
»9. I u m l ö / l l .

— -
Z. 919. (2) Nr. 4003.

V e r l a u t b a r u n g .
Die Verpachtung der Straßensäuberung

der Stadt und der gepflasterten Gassen in den
Vorstädten, für die Zeit seit 1. November 1841
bishin 1844, wird am 13. Ju l i l. I . um 11
Uhr Vormittags im Nachhause Stat t haben,
und dem Mindestfordernden überlassen werden.
Die Bcdingnisse können täglich während den
gewöhnlichen Amtsstunden bei dem Magistrate
eingesehen werden. — Stadtmagistrat Laibach
am 25. Juni 1841.

Z. 9"3. (2) Nr . 4942/XVI .
B a u e»ner neuen M a h l m ü h l e .

Beider k. k. Camera!» Bezirks« Verwaltung
in kaibach wird am ,o . Ju l i i8Hl Vormittags
um lo Uhr eme Mlnuendo-Licttation zur
Ueberlassung der Ausführung des Baues einer
neuen Mahlmühle an der Sage zu La»b S ta t t
finden, wobel die Maurerarbeiten um 492 fi.
^6 kr., die Maurermaterialien um Zo / st 34 kr.,
die Steinmetzarbetten sammt Materiale um 2Z ft,
3c»kr., die Zimmermannsarbetten um 3^5 f l .
^5 kr., die Zimmermannsmaterialien um 276/!.
2 l kr., dieTlschlerarbeiten um l i 5 s t . 5 l kr., die
Schlosserarbeiten um 70 fi 5o kr., die Schmidar»
betten um 82 st. I o kr., die Hafnerarbelten um
16 ft., die Glaserarbetten um ^2 ft. 35kr. und
die Anstreicherarbeiten um 37 st. Dle ganze
Bauführung also um 2az2ft. 40kr. s. M ,
ausgerufen werden wi ld . — Hiezu werden
die Unternehmungslustigen mit dem Beisätze
eingeladen, daß die Licitationsbedingnisse, der
Bauplan, und das Vorausmaß nebst dcr Bau«
deuise taglich Hieramts wahrend den Amtsstun-
den eingesehen werden können, und daß jeder
Unternehmungslustige ein Vadium von , o ^
von dem Ausrufspreise der verschiedenen Ar:
beiten oder Lieferungen entweder bar« ober
in öffentlichen <Btaatsobligationen nach dem
letzten bekannten börsemäßigen Curse bercch»
M t , oder durch eine von der k. k. Laibachcr
Kammerprocuratur geprüfte und annehmbar
befundene Bürgeschaftsurkunde zu Handen der
Limitations- Commission einzulegen haben werl,
de. — K. K. Cameral» Bezirks-Verwal-
tung. — Laibach am 26. Juni i 6 H i ,


